
Auszug
aus der Rhein-Zeitung, Ausgabe B, vom 17.06.2025

Öffentliche Bekanntmachung
Die Struktur- und Genehmigungsdirektion Nord hat mit Schreiben vom 
14.05.2025, Az. 36 230/43-01 die Änderung des Flächennutzungs­
plans im Bereich des in Aufstellung befindlichen Bebauungs­
plans Nr. 293 „Quartier Festungspark - ehern. Fritsch-Kaserne“ 
im Parallelverfahren genehmigt (§ 6 Abs. 1 Baugesetzbuch -BauGB- 
vom 03. November 2017 -BGBl. I S. 3634-, in der derzeit geltenden Fas­
sung). Die Erteilung der Genehmigung wird hiermit gemäß § 6 Abs. 5 
BauGB ortsüblich bekannt gemacht, womit die Flächennutzungsplan­
änderung wirksam wird. Die wirksame Flächennutzungsplanänderung 
kann bei der Stadtverwaltung Koblenz, Amt für Stadtentwicklung und 
Bauordnung, Balmhofstraße 47, 56068 Koblenz, 3. Stock, Zimmer 313 
(Ansprechpartner: Herr Langenstein, Ruf-Nr. 0261/ 129-3160), von 
montags bis donnerstags von 8.30 Uhr bis 12.00 Uhr und von 14.00 Uhr 
bis 16.00 Uhr, freitags von 8.30 Uhr bis 12.00 Uhr (nach vorheriger Ab­
sprache) eingesehen werden. Nach § 215 Abs. 1 BauGB werden 1. eine 
nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 BauGB beachtliche Verletzung der 
dort bezeichneten Verfahrens- und Formvorschriften, 2. eine unter Be­
rücksichtigung des § 214 Abs. 2 BauGB beachtliche Verletzung der Vor­
schriften übei- das Verhältnis des Bebauungsplans und des Flächennut­
zungsplans und 3. nach § 214 Abs. 3 Satz 2 BauGB beachtliche Mängel 
des Abwägungsvorgangs unbeachtlich, wenn sie nicht innerhalb eines 
Jahres seit Bekanntmachung des Flächennutzungsplanes schriftlich 
gegenüber der Gemeinde (Stadtverwaltung Koblenz) unter Darlegung 
des die Verletzung begründenden Sachverhaltes geltend gemacht wor­
den sind. Satz 1 gilt entsprechend, wenn Fehler nach § 214 Abs. 2a 
BauGB beachtlich sind.
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